
Anlage 1

§ 53

Sondervorschrift zur Steuerfreistellung des Existenzminimums eines Kindes

in den Veranlagungszeiträumen 1983 bis 1995

In den Veranlagungszeiträumen 1983 bis 1995 sind in Fällen, in denen die Ein-

kommensteuer noch nicht formell bestandskräftig oder hinsichtlich der Höhe der

Kinderfreibeträge vorläufig festgesetzt ist, für jedes bei der Festsetzung berück-

sichtigte Kind folgende Beträge als Existenzminimum des Kindes steuerfrei zu

belassen:

1983 3 732 Deutsche Mark,

1984 3 864 Deutsche Mark,

1985 3 924 Deutsche Mark,

1986 4 296 Deutsche Mark,

1987 4 416 Deutsche Mark,

1988 4 572 Deutsche Mark,

1989 4 752 Deutsche Mark,

1990 5 076 Deutsche Mark,

1991 5 388 Deutsche Mark,

1992 5 676 Deutsche Mark,

1993 5 940 Deutsche Mark,

1994 6 096 Deutsche Mark,

1995 6 168 Deutsche Mark.

Im übrigen ist § 32 in der für den jeweiligen Veranlagungszeitraum geltenden

Fassung anzuwenden.

 Für die Prüfung, ob die nach Satz 1 und 2 gebotene Steuerfreistellung bereits er-

folgt ist, ist das dem Steuerpflichtigen im jeweiligen Veranlagungszeitraum zu-

stehende Kindergeld mit dem auf das bisherige zu versteuernde Einkommen des

Steuerpflichtigen in demselben Veranlagungszeitraum anzuwendenden Grenz-

steuersatz in einen Freibetrag umzurechnen; dies gilt auch dann, soweit das

Kindergeld dem Steuerpflichtigen im Wege eines zivilrechtlichen Ausgleichs zu-

steht. Die Umrechnung des zustehenden Kindergeldes ist entsprechend dem Um-

fang der bisher abgezogenen Kinderfreibeträge vorzunehmen. Bei einem unbe-

schränkt einkommensteuerpflichtigen Elternpaar, bei dem die Voraussetzungen

des § 26 Abs. 1 Satz 1 nicht vorliegen, ist eine Änderung der bisherigen Inan-

spruchnahme des Kinderfreibetrags unzulässig. Erreicht die Summe aus dem bei

der bisherigen Einkommensteuerfestsetzung abgezogenen Kinderfreibetrag und

dem nach Satz 3 und 4 berechneten Freibetrag nicht den nach Satz 1 und 2 für

den jeweiligen Veranlagungszeitraum maßgeblichen Betrag, ist der Unter-

schiedsbetrag vom bisherigen zu versteuernden Einkommen abzuziehen und die

Einkommensteuer neu festzusetzen. Im Zweifel hat der Steuerpflichtige die Vor-

aussetzungen durch Vorlage entsprechender Unterlagen nachzuweisen.












